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A. Einleitung

Der Begriff  der Ehe bildet einen „Schlüsselbegriff “1 des europäischen internatio-
nalen Familienrechts. Er beschreibt den sachlichen Anwendungsbereich von vier 
Verordnungen, der Brüssel  IIa-VO2, der Rom  III-VO3, der  EuUntVO4 sowie der 
 EuGüVO5, und bestimmt so darüber, ob ein mitgliedstaatliches Gericht seine Zu-
ständigkeit und das anwendbare Recht anhand der europäischen oder der nicht ver-
einheitlichten nationalen Vorschrift en ermitt elt.

Mit dem Erlass der Brüssel II-VO6 begann im Jahre 2000 die europäische Vereinheit-
lichung des internationalen Familienrechts. So wurde das internationale Zivilverfah-
rensrecht (Zuständigkeit, Anerkennung, Vollstreckung) für Ehescheidungen und 
damit in Zusammenhang stehende Verfahren zur elterlichen Verantwortung für die 
gemeinsamen Kinder vergemeinschaft et. Ein auf der Grundlage dieser Verordnung 
erwirktes Scheidungsurteil wird in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt. Es folgte 
die  EuUntVO, die als „umfassendes Rechtsinstrument“7 sowohl das internationale 
Verfahren als auch das anwendbare Recht für Unterhaltssachen regelt. Zur Verein-
heitlichung des Scheidungskollisionsrechts erging sodann die Rom III-VO. Weil die 

1 So Kohler, IPRax 2015, 52, 52 in Bezug auf den Begriff  der „Zivil- und Handelssache“, der wie der 
Ehebegriff  den sachlichen Anwendungsbereich von Verordnungen des europäischen Kollisions- 
und Zivilverfahrensrechts beschreibt.

2 VO (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreff end die elterliche Verantwor-
tung und zur Aufh ebung der Verordnung (EG) Nr.  1347/2000 v.  27.11.2003, ABl. EU 2003 
Nr. L 338, S. 1.

3 VO (EU) Nr. 1259/2010 des Rates zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Be-
reich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Aufl ösung des Ehebandes anzuwendenden 
Rechts v. 20.10.2010, ABl. EU 2010 Nr. L 343, S. 10.

4 VO (EG) Nr.  4/2009 des Rates über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen 
v. 18.12.2008, ABl. EU 2009 Nr. L 7, S. 1.

5 VO (EU) 2016/1103 des Rates v. 24.6.2016 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammen-
arbeit über die Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands, ABl. EU 2016 Nr. L 183, S. 1.

6 VO (EG) Nr. 1347/2000 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreff end die elterliche Verantwor-
tung für die gemeinsamen Kinder v. 29.5.2000, ABl. EU 2000 Nr. L 160, S. 19. Die Verordnung 
wurde bereits im Jahre 2003 überarbeitet. Sie wurde um Regelungen zur Vollstreckung in Um-
gangssachen ergänzt und ihr Anwendungsbereich auf sorgerechtliche Streitigkeiten zwischen 
Unverheirateten erweitert. Im Folgenden wird die neue Fassung der Brüssel  II-VO als „Brüs-
sel IIa-VO“ bezeichnet.

7 Rauscher-Andrae, EuZPR/EuIPR, Einl.  EuUntVO Rn. 13.
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für familienrechtliche Maßnahmen erforderliche Einstimmigkeit im Rat nicht zu 
erzielen war, musste die Verordnung im Verfahren der Verstärkten Zusammenarbeit 
von nur 14 Mitgliedstaaten8 erlassen werden. Die Gerichte dieser Staaten ermitt eln 
seitdem auch das auf die Scheidung anwendbare Recht nach europäisch-einheitli-
chen Regeln. Als letzte Maßnahme ist kürzlich die Verordnung zum internationalen 
Ehegüterrecht verabschiedet worden. Erstmalig hatt e die Kommission parallel zum 
Eherecht einen Rechtsakt für das Güterrecht eingetragener Partnerschaft en vorge-
schlagen.9 Nach langen Verhandlungen im Rat scheiterten auch diese Dossiers an 
dem Erfordernis der Einstimmigkeit, sodass sich 18 Staaten die Verstärkte Zusam-
menarbeit für beide Vorschläge genehmigen ließen.10

Seit Inkraft treten der Verordnung zum Güterrecht ist die Europäisierung des inter-
nationalen Eherechts nahezu abgeschlossen. Allein das Recht der Eheschließung 
bestimmt sich noch nach nationalen Kollisionsnormen. Zweck der bereits erfolgten 
Vereinheitlichung ist es, einen europäischen Rechtsraum zu schaff en, den freien Per-
sonenverkehr und letztlich den Europäischen Binnenmarkt zu fördern.11 Im nicht 
vereinheitlichten Zustand birgt das internationale Familienrecht erhebliche Risi-
ken für Paare, die von ihrer Unionsbürgerschaft  Gebrauch machen, indem sie ihren 
Herkunft sstaat verlassen und in einem anderen Mitgliedstaat arbeiten, studieren 
oder sich aus anderem Grunde dauerhaft  dort aufh alten. Die Sachrechte der 28 Mit-
gliedstaaten divergieren auf dem Gebiet des Familienrechts erheblich.12 Auch die 
Kollisions- und Zivilverfahrensrechte unterscheiden sich. Somit können sicher ge-

8 Belgien, Bulgarien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Lett land, Luxemburg, Ungarn, 
Malta, Österreich, Portugal, Rumänien und Slowenien (ErwG 6 Rom III-VO). Mitt lerweile sind 
auch Litauen (KOM-Beschluss 2012/714/EU v. 21.11.2012), Griechenland (KOM-Beschluss 
2014/39/EU v. 27.1.2014) und Estland (KOM-Beschluss (EU) 2016/1366 v. 10.8.2016; VO 
gilt ab dem 11.2.2018) beigetreten.

9 Der Vorschlag wurde zusammen mit der  EuGüVO als VO des Rates (EU) 2016/1104 
v.  24.6.2016 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständig-
keit, des anzuwendenden Rechts, der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Fragen güterrechtlicher Wirkungen eingetragener Partnerschaft en, ABl. EU 2016 Nr. 183, S. 30 
(„ EuPartVO“) verabschiedet.

10 Belgien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frank-
reich, Kroatien, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, 
Finnland, Schweden und Zypern, ErwG 11 der  EuGüVO; diese Staaten nehmen auch an der 
 EuPartVO teil (ErwG 11).

11 ErwG 1 der Brüssel IIa-VO lautet: „Die Mitgliedstaaten haben sich zum Ziel gesetzt, die Union 
als einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem der freie Personenverkehr ge-
währleistet ist, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zum schritt weisen Aufb au dieses Raums hat 
die Gemeinschaft  unter anderem im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen die 
für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes erforderlichen Maßnahmen zu erlassen.“ 
Ebenso ErwG 1 der Rom III-VO, der  EuUntVO sowie der  EuGüVO.

12 Martiny, FPR 2008, 187, 191; ders.,  RabelsZ 59 (1995), 419, 453: „Vielzahl verschiedener Sach-
rechte mit unterschiedlichen Detaillösungen.“
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glaubte Rechte, aber auch Pfl ichten aufgrund eines mit dem Ortswechsel verbunde-
nen Statutenwechsel verloren gehen.13 Beispielsweise garantiert das österreichische 
Recht dem unschuldig geschiedenen Ehegatt en, der während des Bestehens der Ehe 
nicht erwerbstätig ist und den Haushalt führt, auch nach der Scheidung den Erhalt 
des ehelichen Lebensstandards.14 Hingegen gilt im deutschen Unterhaltsrecht der 
Grundsatz der Eigenverantwortung.15 Bei kollisionsrechtlicher Anknüpfung an den 
gewöhnlichen Aufenthalt führt ein Umzug zwischen diesen Ländern – je nach Rich-
tung  – im Falle einer Scheidung entweder dazu, dass der haushaltsführende Ehe-
gatt e seine Ansprüche verliert oder sich der andere unvermitt elt Verpfl ichtungen 
ausgesetzt sieht.

Aufgrund der Unterschiede drohen einander widersprechende Entscheidungen und 
ein Wett lauf zu den Gerichten. Diese Gefahr besteht etwa für die güterrechtliche 
Auseinandersetzung der Ehe eines griechisch-ungarischen Paares, wenn es zunächst 
in Griechenland heiratet und lebt, sodann nach Ungarn zieht und sich dort schließ-
lich scheiden lässt.16 Für die Entscheidung der anschließenden Gütersache würden 
griechische Gerichte griechisches Recht anwenden, ungarische Gerichte hingegen 
ungarisches Recht, denn in der einen Rechtsordnung bildet der gewöhnliche Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Eheschließung das kollisionsrechtliche Anknüpfungs-
moment, während es in der anderen auf den Zeitpunkt der Scheidung ankommt.17 
Jeder Ehegatt e wäre in der Folge versucht, schnellstmöglich die Gerichte des Staa-
tes anzurufen, dessen Recht für ihn günstiger ist.18 Erkennt ein mitgliedstaatliches 
Gericht einen anderenorts erwirkten Titel nicht an, können schlimmstenfalls „hin-
kende Rechtsverhältnisse“19 entstehen, etwa weil die Ehe in einem Mitgliedstaat als 
geschieden gilt, in einem anderen aber nicht.

Durch die Rechts-, aber auch die Sprachunterschiede kann nicht oder jedenfalls nur 
mit hohem fi nanziellem Aufwand ermitt elt werden, welche Gerichte für einen Sach-
verhalt zuständig sein werden und welche Gesetze gelten.20 Zusammengenommen 
führen diese Risiken zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit für internationale 

13 Dethloff , AcP 204 (2004), 544, 554.
14 § 69 Abs. 2 österreichisches Ehegesetz; Beispiel von Dethloff , AcP 204 (2004), 544, 555.
15 § 1569 BGB.
16 Beispiel der Kommission, KOM (2011) 125/3, S. 2.
17 Art. 15 griechisches ZGB; § 39 Abs. 1 ungarische IPR-VO.
18 KOM (2011) 125/3, S. 3.
19 Ausführlich zum Phänomen des hinkenden Rechtsverhältnisses Kropholler, IPR, § 35.
20 Dethloff , AcP 204 (2004), 544, 550–51; Streinz, in: FS Coester-Waltjen, S. 271, 273.
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Paare,21 obwohl im Bereich der persönlichen Rechtsbeziehungen gerade ein gestei-
gertes Sicherheitsbedürfnis besteht.22

Th eoretisch wird den Problemen internationaler Paare durch die Rechtsvereinheitli-
chung mitt els der Verordnungen zum internationalen Familienrecht abgeholfen. Die 
Rechtsakte gelten in allen Mitgliedstaaten unmitt elbar. Der Unionsbürger kann so 
einem in seiner Sprache abgefassten Gesetzestext im Vorhinein den Gerichtsstand 
sowie das anwendbare Recht für seinen Rechtsstreit entnehmen. Um die Zustän-
digkeit mehrerer Gerichte zu verhindern, können die Parteien eine Gerichtsstands-
vereinbarung treff en.23 Weil die Verordnungen den gewöhnlichen Aufenthalt als 
Anknüpfungsmoment verwenden, bleibt ein Statutenwechsel zwar möglich, dieser 
kann aber durch eine Rechtswahl verhindert werden.24 Der Bürger darf zudem darauf 
vertrauen, dass ein nach den vereinheitlichten Zuständigkeitsvorschrift en erwirktes 
Urteil in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt und auch vollstreckt werden wird.25

Praktisch erfüllen die europäischen Verordnungen zum internationalen Familien-
recht ihren Zweck allerdings nur bedingt. Eine Ursache hierfür ist, dass die Brüs-
sel  IIa-VO, die Rom  III-VO, die  EuUntVO und die  EuGüVO ihren sachlichen 
Anwendungsbereich mit der „Ehe“ beschreiben, ohne den Begriff  zu defi nieren. 
Freilich ist der Begriff  nicht aus sich heraus verständlich. Zwischen den Mitglied-
staaten besteht hinsichtlich seiner Bedeutung keine Einigkeit. Seit Verabschiedung 
der Brüssel II-VO im Jahre 2000 haben im materiellen Familienrecht der Mitglied-
staaten „geradezu stürmische“26 Entwicklungen statt gefunden. Wesentlich ist dabei 
die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaft en. Einige 
Mitgliedstaaten haben die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöff net.27 Andere 
haben für gleichgeschlechtliche Paare Rechtsinstitute neben der Ehe geschaff en, die 
inhaltlich nahezu identisch zu dem herkömmlichen Rechtsinstitut ausgestaltet sind. 

21 Der Begriff  des internationalen Paares wird für die Zwecke dieser Arbeit weit verstanden. Er er-
fasst sowohl Paare mit Partnern unterschiedlicher Staatsangehörigkeit als auch mobile Paare, das 
heißt solche, bei denen einer oder auch beide Partner in einem anderen als ihrem Herkunft sstaat 
leben.

22 von Hoff mann/Th orn, IPR, § 5 Rn. 16.
23 Art. 4  EuUntVO; Art. 7  EuGüVO; in der Brüssel IIa-VO ist die Möglichkeit, einen Gerichtsstand 

zu wählen, nicht vorgesehen.
24 Art. 22  EuGüVO; Art. 5 Rom III-VO.
25 Art. 17–25  EuUntVO; Art. 36–57  EuGüVO; Art. 21–39 Brüssel IIa-VO.
26 Sonnenberger, in: FS Martiny, S. 181, 190.
27 Im Folgenden wird für die geschlechtsneutrale Ehe auch der Begriff  der „gleichgeschlechtlichen 

Ehe“ verwendet. Der Begriff  beschreibt das hiermit bezeichnete Rechtsphänomen nicht ganz 
zutreff end, weil die Staaten, die die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöff net haben, keine be-
sondere Eheform für diese Paare geschaff en haben. Weil der Begriff  „gleichgeschlechtliche Ehe“ 
in der Wissenschaft  dennoch gebräuchlich ist (z. B. Sloan, StAZ 2014, 136, 136), wird er auch in 
dieser Arbeit verwendet.
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Auch das faktische Zusammenleben eines Paares löst in manchen Rechtsordnungen 
dieselben Rechtsfolgen aus wie die Ehe.

Hinzu kommt, dass aufgrund der Globalisierung Menschen aus Dritt staaten in die 
Europäische Union einwandern oder in ihr Zufl ucht suchen.28 Durch diesen Zuzug 
wird die Union mit Eheformen konfrontiert, die den Rechtsordnungen der Mit-
gliedstaaten unbekannt sind.29 Vor einiger Zeit berichteten deutschen Medien bei-
spielsweise über einen Imam, der mit seinen drei Ehefrauen in Deutschland lebt.30 
Der staatenlose Palästinenser ist mit einer Frau nach deutschem, mit zwei weiteren 
nach islamischem Recht verheiratet.31

Welche dieser Ehephänomene oder ehegleichen Rechtsinstitute erfasst der Ehebe-
griff  des europäischen internationalen Familienrechts? Weil die Verordnungen mit 
der Ehe einen ausfüllungsbedürft igen Rechtsbegriff  verwenden, um ihren Anwen-
dungsbereich zu beschreiben, bleibt die beschriebene Rechtsunsicherheit für vie-
le internationale Paare trotz Rechtsvereinheitlichung bestehen. Nach wie vor lässt 
sich nicht im Vorhinein verlässlich klären, nach welchen Regeln – den europäischen 
Verordnungen oder dem nationalen Recht – ein mitgliedstaatliches Gericht seine 
Zuständigkeit und das anwendbare Recht ermitt eln und die Sache sodann entschei-
den wird. Einst bezeichnete Mankowski die culpa in contrahendo als „Nagelprobe für 
den Vertragsbegriff  des europäischen IZPR und IPR“.32 Gleichermaßen lassen sich 
die neuen familienrechtlichen Rechtsinstitute als Prüfung beschreiben, in welcher 
der Ehebegriff  seine Tauglichkeit als Abgrenzungskriterium im europäischen Kolli-
sions- und Zivilverfahrensrecht beweisen muss.

Mit dieser Arbeit soll der Inhalt des Ehebegriff s für das europäische Kollisions- und 
Zivilverfahrensrecht bestimmt werden. Die Untersuchung erfolgt in zwei Schritt en. 
Zuerst wird untersucht, ob der Begriff  „Ehe“ in den Verordnungen unionsautonom 
oder als Begriff sverweisung auf eine nationale Rechtsordnung zu verstehen ist (B.). 
Weil im Ergebnis von einem unionsautonomen Konzept auszugehen ist, wird so-
dann (C.) der Inhalt des Begriff s bestimmt. Dies geschieht unter Rückgriff  auf das 
Recht der Mitgliedstaaten, den Zweck und die Systematik der Verordnungen, die 
Vorgaben der Unionsgrundrechte und der Grundfreiheiten sowie den Inhalt des Be-
griff es in Rechtsakten des materiellen Sekundärrechts.

28 Beaumont,  RabelsZ 73 (2009), 509, 511; Dethloff , ZEuP 2007, 992, 992.
29 Dethloff , in: FS Schwenzer, S. 409, 409.
30 SZ online v. 14.2.2011, 17:11 Uhr „Imam Abu Adam – der Mann, der das Klischee bediente“, als 

Beispiel für die Existenz von Polygamie in Deutschland aufgegriff en von Coester-Waltjen/Coester, 
in: FS Hahne, S. 21, 22.

31 SZ online v. 17.5.2011, 19:04 Uhr „Imam Abu Adam: Prozess gegen Frau – der Schleier ist gelüf-
tet“.

32 Mankowski, IPRax 2003, 127, 127.
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Die wachsende Bedeutung von Rechtsinstituten neben der Ehe schürt allerdings 
Zweifel, ob der eingeschlagene Weg der Rechtsvereinheitlichung zukunft strächtig 
ist. Abschließend (D.) wird daher untersucht, ob anstelle der Vereinheitlichung des 
europäischen Kollisions- und Zivilverfahrensrechts unter Verwendung des Ehebe-
griff s ein alternativer Weg zum Abbau der Mobilitätsrisiken internationaler Paare 
beschritt en werden kann und sollte.




